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RS OGH 1993/8/25 1Ob560/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1993

Norm

ABGB §886

ABGB §1072

Rechtssatz

Eigenjagden betre5ende Vorpachtabreden sind weder gesetzlich verboten noch der jagdbehördlichen Überprüfung

unterworfen noch bedürfen sie zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Jagdbehörde.
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